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1984 -03- 0 8 ANFRAG E 

der Abgeordneten DR. GUGERBAUER, EIGRUBER 

an den Bundesminister für Verkehr 

betreffend Telefongebühren im oberästerreichischen Zentralraum. 

Seit 1.1.1984 ist für ~lefongespräche innerhalb eines 25-Kilameter

Radius nur mehr ein Nahbereichstarif zu bezahlen. Diese Entfernung 

von 25 Kilometern wird aber nicht von einer Gemeindegrenze zur anderen 

bzw. von einem Gemeindezentrurn zum anderen, sondern von einem Wählamt 

<Vennittlungsstelle) zum anderen gerechnet. Dies führt unter anderem da

zu, daß 50.000 WeIser und 200.000 Linzer im wirtschaftlichen Zentral

raum Ober'Österreich nicht zum Ortstarif telefonieren können, obwohl die 

Wählämter der beiden Statuarstädte nur geringfügig über 25 Kilometer 

entfernt sind. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den Herrn Bundesminister 

für Verkehr die 

Anfrage 

Werden Sie geeignete Maßnahmen ergreifen, um damit zu erwirken, daß künftig 

auch Ferngespräche zwischen Wels und Linz zum Nahbereichstarif geführt wer

den können ? 
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